
Pädagogisch-therapeutische Betreuung:
Wesentlicher Bestandteil der umfassenden 
Betreuung ist die wöchentlich stattfindende 
Konferenz des Gesamtkollegiums. Sie beinhal-
tet die eingehende Betrachtung jeweils eines 
einzelnen Jugendlichen durch die Erzieher, 
Lehrer, Therapeuten und den betreuenden 
Arzt. Hierbei werden individuell die pädago-
gischen und therapeutischen Maßnahmen 
ermittelt, mit denen eine optimale Förde-
rung erreicht wird. Innerhalb des Schulzu-
sammenhanges erhalten alle Schüler Heil-
eurythmie als Einzeltherapie. Für Einzelfälle 
werden weitere pädagogisch-therapeutische 
Maßnahmen von Schularzt und Kollegium 
angeregt und innerhalb oder außerhalb der 
Einrichtung ausgeführt.

Wohngruppen bieten den Jugendlichen die 
Möglichkeit, in einem für sie überschaubaren 
Rahmen zu leben. Verantwortungsbewusst-
sein, soziale Wahrnehmungen und Verhal-
tensformen, Selbstversorgung und ein aktives 
Gestalten der freien Zeit sind Übungsfelder 
zur Entfaltung und Kräftigung der Persön-
lichkeit. Heilpädagogen, Sozialpädagogen 
und Erzieher begleiten die täglichen Lebens-
situationen. Die Verselbständigungsgruppe 
und das betreute Jugendwohnen bieten 
eigenständigere Wohnformen.

Finanzierung: Schule und Wohngruppen 
haben einen öffentlich genehmigten Pflege-
satz. Die Kosten werden im Rahmen der 
Jugendhilfe (KJHG) oder der Eingliederungs-
hilfe (BSHG) übernommen.

 

Auskunft und Anmeldung:
Christian Morgenstern-Schule

und Jugendhilfe 
Mähderstraße 1

72768 Reutlingen-Rommelsbach
Telefon: (0 71 21) 61 00 25
Telefax: (0 71 21) 6 69 34 

info@morgensternschule-jugendhilfe.de
www.morgensternschule-jugendhilfe.de
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DIE CHRISTIAN MORGENSTERN-SCHULE ist 
eine Freie Sonderberufsfachschule zur Berufs-
findung und Berufsvorbereitung auf Grund-
lage der Waldorfpädagogik und der anthro-
posophischen Heilpädagogik.

Die Schule ist eine Einrichtung der Jugend-
hilfe und Eingliederungshilfe. Sie ist Mitglied 
im Verband für anthroposophische Heilpäda-
gogik, Sozialtherapie und Soziale Arbeit 
e.V. sowie des DPWV. Sie ist als Ersatzschule 
öffentlich rechtlich anerkannt. Für Jugend-
liche und junge Erwachsene gibt es die 
Möglichkeit der Unterbringung in dezentra-
len Wohngruppen, auch mit heilpädagogi-
scher Betreuung. Außerdem wird Betreutes 
Jugendwohnen (BJW) und eine intensive 
ambulante Begleitung in die Selbständigkeit 
während der Berufsausbildung angeboten.

Ziel der Einrichtung ist vorhandene Schul- 
und Lebensschwierigkeiten aufzulösen und 
den Jugendlichen zur Entwicklung größtmög-
licher Selbstständigkeit zu verhelfen. Es 
sollen Interesse, Mut und Selbstvertrauen 
gefördert werden, um die individuellen 
Lebensabsichten zu finden und diese in Aus-
bildungs- und Berufsleben sowie in der per-
sönlichen Lebensführung zu verwirklichen.

Die Zielgruppe der Christian Morgenstern-
Schule und Jugendhilfe sind junge Menschen 
mit gesundheits- oder umweltbedingten 
Entwicklungsstörungen, Lernbehinderungen, 
physischen wie psychischen Erkrankungen 
oder auffälligem Sozialverhalten. Jugendliche, 
die ihre Leistungsbereitschaft und Motiva-
tion, ihr Durchhaltevermögen und Selbst-
wertgefühl nicht in genügendem Maße aus-
bilden konnten.

Aufnahmevoraussetzung ist die Erfüllung der 
gesetzlichen Schulpflicht und die Tatsa-
che, dass der Jugendliche noch nicht in eine 
Berufsausbildung oder ein Arbeitsverhältnis 
eintreten kann. Mit dem Regierungspräsi-
dium Tübingen besteht eine Sonderregelung 
wonach Schüler der Freien Waldorfschule und 
Schüler aus heilpädagogisch-anthroposophi
schen Einrichtungen bereits nach der achten 
Klasse aufgenommen werden können. Auch 
in anderen besonderen Fällen kann eine 
vorzeitige Befreiung von der gesetzlichen 
Schulpflicht durch das Amt für Schule und 
Bildung erfolgen, wodurch eine Aufnahme 
ermöglicht wird.
Im Aufnahmeverfahren findet zunächst ein 
Erstgespräch mit dem Jugendlichen und den 
Eltern bzw. den Erziehungsberechtigten statt. 
Weitere Grundlagen für die Entscheidung 
über eine Aufnahme bilden eine mehrtägige 
Hospitation des Schülers und seine schrift-
liche Willensbekundung zur aktiven Mitarbeit.

Die Leistungsbereiche der Einrichtung sind 
Unterricht, Berufsorientierung, -vorbereitung 
und -vermittlung, Wohngruppen, BJW und 
pädagogisch-therapeutische Begleitung.

Unterricht: Ihren individuellen Möglichkei-
ten entsprechend werden die Jugendlichen 
in unterschiedliche Klassen eingeteilt und 
ganzjährig von einem Klassenlehrer beglei-
tet. Eine heilpädagogische Kleinklasse ermög-
licht eine noch intensivere Betreuung. Der 
künstlerische und handwerkliche Unterricht 
findet in Kleingruppen statt. Am Ende der 
Schulzeit kann auf Wunsch die Hauptschul-
abschlussprüfung absolviert werden, sofern 
die entsprechenden Kenntnisse erarbeitet 
werden können.

Allgemeinbildender Unterricht: Deutsch, 
Mathematik (Rechnen, Geometrie), Fach-
zeichnen, Geschichte, Gemeinschaftskunde/
Wirtschaftslehre, Berufskunde, Technische 
Grundbildung, Biologie/Menschenkunde, 
Religion, Sport, Englisch-AG.

Künstlerischer Unterricht: Farb- und Raum-
gestaltung, Malen, Formenzeichnen, Zeich-
nen und Musik-Einzelunterricht.

Handwerklicher Unterricht: Holz, Metall, Tex-
tilarbeit, Gartenbau, Nahrungszubereitung, 
Farb- und Raumgestaltung, Keramik/Plasti-
zieren und Steinhauen. 

Berufsorientierung, Berufsvorbereitung und 
Berufsvermittlung: Zur Berufsorientierung 
bzw. -vorbereitung lernen die Jugendlichen 
innerhalb der Schule verschiedene Berufs
bereiche und ihre Zusammenhänge kennen. 
In mehreren Betrieben und Einrichtungen 
werden in Praktika Erfahrungen im Berufs-
leben gesammelt und unterschiedliche 
Berufsbilder kennengelernt. Um die Vermitt-
lung aller Schulabgänger an weiterführende 
Einrichtungen, Ausbildungsbetriebe u. ä. 
bemüht sich das Kollegium. 
Die intensive Zusammenarbeit mit Eltern oder 
Erziehungsberechtigten an Elterntagen und 
in Einzelgesprächen, die Zusammenarbeit 
mit dem Arbeitsamt (Berufsberatung in der 
Schule) und Hilfeplangespräche mit Vertre-
tern der Kostenträger, ermöglicht bei nahezu 
allen Jugendlichen die Eingliederung in das 
öffentliche Leben.


